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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
Friedhof/Krematorium: Gestaltung eines differenzierten Kremationspreises 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen der Stadt Aarau vom 10. Mai 2010 
(Stand 27. Oktober 2011) ist der Kremationspreis im Anhang 1 (Gebührentarif Kremations- 
und Bestattungswesen), Ziff. 5, festgelegt. Demnach beträgt er für Auswärtige Fr. 570.00 
inkl. Urne und MwSt. Die Kremation für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau ist 
gemäss Ziff. 5.1.1 des Gebührentarifs kostenlos (inkl. Urne). 
 
Es sind verschiedene Eingaben an die Stadt eingegangen mit der Frage, ob es nicht möglich 
sei, zwei verschiedene Preise zu festzulegen: einen Preis für die "Kremation ohne Verwen-
dung der städtischen Urne" und einen Preis für die "Kremation inklusive Verwendung einer 
städtischen Urne". Heute wird für die Kremation von Auswärtigen ein einheitlicher Preis 
(inkl. Urne) verlangt. Vermehrt bringen Angehörige nun aber ihre eigene Urne mit. Dies brin-
ge eine Benachteiligung für diejenige Fälle mit sich, in denen eine Urne separat beschafft 
wird.  
 
Die Beschaffungskosten für eine Urne betragen zurzeit Fr. 38.60 pro Stück. Unter Berück-
sichtigung des betrieblichen Aufwandes des Städtischen Friedhofs beantragt der Stadtrat, für 
den Fall einer Kremation ohne Urne einen Preisabschlag von Fr. 30.00 vorzunehmen. 
 
Beispiele Preisvergleich mit den Krematorien Baden, Olten, Langenthal und Basel: 
 
● Baden:  Fr. 495.00 ohne Urne 
● Olten:  Fr. 500.00 ohne Urne 
● Langenthal: Fr. 570.00 ohne Urne 
● Basel:  Fr. 552.95 ohne Urne 
 
Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat den Vorschlag, den Preis einer Kremation für 
Auswärtige inkl. Befüllen, aber ohne städtische Urne, auf Fr. 540.00 festzulegen (inkl. 8.0 % 
MwSt). 
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Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 
 
A n t r a g :  
 
Der Einwohnerrat möge den revidierten Gebührentarif Kremations- und Bestattungswesen, 
Anhang 1 zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen vom 10. Mai 2010, erlas-
sen und dessen Inkrafttreten per Rechtskraft des einwohnerrätlichen Beschlusses festlegen. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
IM  NAMEN  DES  STADTRATES  
Die Vizepräsidentin  Die Stadtschreiber-Stv. 
 
Angelica Cavegn Leitner  Nadine Marra-Thürig 
 

 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Entwurf Gebührentarif 
- Synopse 
 
 
Aktenverzeichnis: 
- Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen der Stadt Aarau vom 10. Mai 2010 


